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Einführung

Diese „kleine“ Hilfestellung bei der Sachverhaltsbeurteilung hat 
das primäre Ziel, den Polizeimeisteranwärter1 des mittleren Poli-
zeivollzugsdienstes in der Bundespolizei (BPOL) in die Lage zu 
versetzen, die Laufbahnprüfung im Fach Einsatzrecht am Ende 
der Ausbildung mit Erfolg zu bestehen. Die Fallbearbeitung ist 
zweifelsohne eine Herausforderung. Zusätzlich zu den bereits aus 
dem 1. Dienstjahr (Grundausbildung) bekannten Befugnissen2 
und Straftaten kommen im 2. Dienstjahr (Weitere Ausbildung) 
noch weitere Straftaten aus dem Strafgesetzbuch (StGB), aber 
auch Straftaten aus den einschlägigen Spezialgesetzen, wie z. B.:

dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG),

dem Waffengesetz (WaffG) sowie

dem Versammlungsgesetz (VersG) hinzu.

Wie auch schon in Lerm/Lambiase, Sachverhaltsbeurteilung 
leicht gemacht – Zwischenprüfung erfolgreich bestehen (ebenfalls 
erschienen im Richard Boorberg Verlag) wurde das Konzept der 
Hilfsfragen auch hier fortgeführt.

Denn: Bei der eigentlichen Subsumtion bestehen die größten Prob-
leme. Deshalb werden – an geeigneter Stelle – Hilfsfragen formu-
liert, durch die der Auszubildende in die Lage versetzt werden 
soll, jeden Sachverhalt (selbstständig) durch die Beantwortung 
jener Fragen möglichst umfangreich beantworten zu können. Das 
Konstrukt der (gedanklichen) Hilfsfragen ist – soweit ersichtlich – 
eine Lücke in der bestehenden Literatur zum bundespolizeilichen 
Einsatzrecht, insbesondere im Bereich der Ausbildung des mittle-
ren Polizeivollzugsdienstes.

1   Soweit Personen- und Funktionsbezeichnungen aus Gründen der Lesbarkeit 
nur in der männlichen Form verwendet werden, gelten sie gleichermaßen 
auch für Frauen.  

2   Präventive Befugnisse des BPolG und repressive Befugnisse aus der StPO.  
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Einführung  

Die Darstellung erfolgt grundsätzlich durch kurze Sachverhalte, 
denen sich ein Gesetzesauszug anschließt. Danach werden die 
einzelnen Voraussetzungen bzw. Tatbestandsmerkmale defi niert. 
Unmittelbar bei den Defi nitionen sind die o. g. Hilfsfragen ange-
siedelt. Im jeweils letzten Schritt befi ndet sich ein bzw. mehrere 
Formulierungsvorschläge.

Zusätzlich dazu wurden in den Bereichen des Ausländer- und 
Waffenrechts zusätzliche Erläuterungen, Defi nitionen und kleine 
Übungen eingebaut bzw. den Sachverhalten vorgeschaltet, damit 
das Gesamtverständnis für diese durchaus komplizierten Rechts-
gebiete gefördert und die Sachverhaltsbearbeitung erleichtert 
wird.

Für Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge stehen die 
Autoren jederzeit gerne zur Verfügung.

Bamberg, Oktober 2020

Patrick Lerm

Dominik Lambiase
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Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. 
Vielleicht ist keines da.

Franz Kafka

Kapitel 1 – Ausländerrecht

1.   Prüfungsschema

Für den Bereich des Ausländerrechts existiert ein eigenes Prü-
fungsschema für die Beurteilungen von Sachverhalten. Sie wer-
den dieses Schema im Rahmen des Unterrichts im Ausländer-
recht kennenlernen. Es unterscheidet sich vom bisher bekannten 
Schema für die rechtliche Begründung von Eingriffsmaßnahmen 
aus der Grundausbildung. Neben dem folgenden Schema zur Prü-
fung von ausländerrechtlichen Fragestellungen existiert (weiter-
hin) auch noch das bereits aus der Grundausbildung bekannte 
Schema zur Prüfung von Straftaten3. Dieses fi ndet zum Beispiel 
Anwendung bei der Prüfung von Straftaten aus dem Aufenthalts-
gesetz (§§ 95 ff. AufenthG).

Schema zur Prüfung von ausländerrechtlichen Fragestellungen

1. Herausarbeiten der anzuwendenden Rechtsnormen

1.1 Statusprüfung der Person

1.2 Grenze

1.3 Beabsichtigte Dauer und Zweck des Aufenthalts

1.4 Anzuwendende Rechtsnormen nennen

2. Prüfung der Voraussetzungen der einschlägigen ausländer-
rechtlichen Normen

3   Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld.  
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Kapitel 1 – Ausländerrecht  

3. Prüfung der zu treffenden ausländerrechtlichen Befugnis 
(Eingriff)

3.1 Befugnisnorm

3.2 Ermessensausübung

3.3 Verhältnismäßigkeit

3.4 Sachliche Zuständigkeit für die Befugnis

3.5 Feststellung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme

In der Klausur sind folgende Fragestellungen denkbar4:

Prüfen Sie, ob die Person die Voraussetzungen für die Einreise 
und den Aufenthalt erfüllt.

Hier müssen Sie auf die Punkte 1 [Herausarbeiten der anzu-
wenden Rechtsnormen] und 2 [Prüfung der Voraussetzungen 
der einschlägigen ausländerrechtlichen Normen] eingehen.

Prüfen Sie die ggf. zu treffende ausländerrechtliche Maßnah-
me gegen die Person.

Hier müssen Sie auf den Punkt 3 [Prüfung der zu treffenden 
ausländerrechtlichen Befugnis] eingehen.

2.   Fälle zum Grenzübertritt

Wichtig für die Fallbearbeitung ist die genaue Einstufung des 
Grenzübertritts. Das bedeutet, die richtige Entscheidung zu tref-
fen, ob es sich um einen Schengen-Binnengrenzübertritt oder 
Schengen-Außengrenzübertritt handelt – und ob es sich demzu-
folge um die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs han-
delt. Für das Verständnis ist es unabdingbar zu wissen, welche 
Staaten zum sog. Schengen-Raum gehören.

4   Nicht abschließende Fragestellungen.  
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2. Fälle zum Grenzübertritt

Folgende Staaten sind sog. Schengen-Vollanwender-Staaten5:

Belgien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Island (gehört zur Europäischen Freihandelsassoziation6, Euro-
pean Free Trade Association, abgekürzt EFTA)

Italien

Lettland

Liechtenstein (gehört ebenfalls zur EFTA)

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen (gehört ebenfalls zur EFTA)

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz (gehört ebenfalls zur EFTA)

5   Diese wenden den Schengen-Besitzstand vollständig an. Weiterführend dazu: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/
207786#content_1 (zuletzt abgerufen am 3. April 2020).  

6   Gegründet am 4. Januar 1960 in Stockholm; Ziel ist die Förderung von 
Wachstum und Wohlstand; war als Gegengewicht zur EWG geplant.  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/207786#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/207786#content_1
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Kapitel 1 – Ausländerrecht  

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Folgende Staaten sind sog. Schengen-Teilanwender-Staaten7, 
d. h. diese wenden den Schengen-Besitzstand noch nicht voll-
ständig an:

Bulgarien

Kroatien

Rumänien

Zypern

Merke: Personenkontrollen an den Binnengrenzen fi nden bei den 
Schengen-Teilanwenderstaaten immer noch statt.

Im grenzpolizeilichen Aufgabenbereich der BPOL existieren im 
Grunde zwei denkbare Kontrollsituation. Entweder es handelt 
sich um einen Binnengrenz- oder einen Außengrenzübertritt.

7   Zur Übernahme des gesamten Schengener Besitzstands sind bestimmte Vor-
aussetzungen notwendig. Hierzu zählen die Inbetriebnahme des weiterent-
wickelten Personen- und Sachfahndungssystems (Schengener Informations-
system der zweiten Generation – SIS II) und der erfolgreiche Abschluss eines 
Evaluierungsverfahrens, in dem die für die Vollanwendung des Schengen-
Besitzstands erforderlichen Voraussetzungen geprüft werden. Erst danach 
wird die politische Entscheidung über die Schengenvollanwendung und 
den Wegfall der Binnengrenzkontrollen gefällt (entnommen aus: https://
www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/207786
#content_1, zuletzt abgerufen am 3. April 2020).  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/207786#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/207786#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/schengen/207786#content_1
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2. Fälle zum Grenzübertritt

Kontrollsituationen

Binnengrenzübertritt Außengrenzübertritt

 

Die Begriffe Binnen- und Außengrenze sind im Schengener Grenz-
kodex (SGK) legaldefi niert. Sofern im Unterricht noch nicht ge-
schehen, nehmen Sie nun die entsprechenden Markierungen im 
Gesetz vor. Nachfolgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen:

Schengen-Binnengrenze
Art. 2 Nr. 1 SGK

Schengen-Außengrenze
Art. 2 Nr. 2 SGK

1. „Binnengrenzen“
a) die gemeinsamen Landgrenzen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Fluss- und Binnenseegrenzen,
b) die Flughäfen der Mitgliedstaaten 
für Binnenfl üge,
c) die See-, Flussschifffahrts- und Bin-
nenseehäfen der Mitgliedstaaten für re-
gelmäßige interne Fährverbindungen; 
[…]

2. „Außengrenzen“ 
Die Landgrenzen der Mitgliedstaaten, 
einschließlich der Fluss- und Binnensee-
grenzen, der Seegrenzen und der Flug-
häfen sowie der Flussschifffahrts-, See- 
und Binnenseehäfen, soweit sie nicht 
Binnengrenzen sind;

Beispiel

Grenzübertritt von Polen nach Deutsch-
land

Grenzübertritt von Saudi-Arabien nach 
Deutschland (mittels Luftfahrzeug)

2.1   Übungen zum Grenzübertritt

Aufgabe: Bearbeiten Sie zur Übung die nachfolgenden Fälle zum 
Grenzübertritt gemäß dem Muster-Fall. Setzen Sie das Kreuz an der 
jeweils richtigen Stelle. Die Lösungen fi nden Sie nach dem Fall 3.
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Kapitel 1 – Ausländerrecht  

Muster-Fall:

Abfahrtort: Lemberg (Ukraine)

Ankunftsort: Krakau (Polen)

Lösung:

Ukraine:

EU-Staat, ja [ ] oder nein [X] ?

Schengen-Staat, ja [ ] oder nein [X] ?

Polen:

EU-Staat, ja [X] oder nein [ ] ?

Schengen-Staat, ja [X] oder nein [ ] ?

Schengen-Binnengrenze [ ] oder Schengen-Außengrenze [X] ?

Polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs? 
ja [X] oder nein [ ] ?

Fall 1:

Abfahrtort: Split (Kroatien)

Ankunftsort: Lubijana (Slowenien)

Kroatien:

EU-Staat, ja [ ] oder nein [ ] ?

Schengen-Staat, ja [ ] oder nein [ ] ?

Slowenien:

EU-Staat, ja [ ] oder nein [ ] ?

Schengen-Staat, ja [ ] oder nein [ ] ?

Schengen-Binnengrenze [ ] oder Schengen-Außengrenze [ ] ?

Polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs? 
ja [ ] oder nein [ ] ?


